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(54) Bodenbelag

(57) Bodenbelag aufweisend zumindest einen ers-
ten Betonstein 1 und zumindest einen zweiten Betonstein
2. Zumindest ein Betonstein 1, 2 weist zumindest eine
unterseitige Erhebung 9 auf, wobei die unterseitige Er-
hebung 9 zumindest 2,5 cm über die unterseitige Ober-
fläche 4 des Betonsteins 1, 2 hinausragt. Der erste 1 und
der zweite Betonstein 2 weisen jeweils zumindest eine
erste seitliche Erhebung 10 auf, wobei die erste seitliche
Erhebung 10 zwischen 2,5 cm und 4 cm über eine erste
seitliche Oberfläche 5 des Betonsteins 1, 2 hinausragt.
Der erste 1 und der zweite Betonstein 2 weisen zudem
jeweils zumindest eine zweite seitliche Erhebung 11 auf,
wobei die zweite seitliche Erhebung 11 zwischen 2,5 cm
und 4 cm über eine zweite seitliche Oberfläche 6 des
Betonsteins 1, 2 hinausragt. Der erste 1 und der zweite
Betonstein 2 weisen außerdem jeweils zumindest eine
erste seitliche Ausnehmung 12 auf, wobei die erste seit-
liche Ausnehmung 12 zwischen 2 cm und 3,5 cm hinter
ein dritte, der ersten gegenüberliegende, seitliche Ober-
fläche 7 zurückspringt, und wobei die erste seitliche Aus-
nehmung 12 eine Form aufweist, die einen unter Ausbil-
dung einer Fuge formschlüssigen Eingriff der ersten seit-
lichen Erhebung 10 des ersten Betonsteins 1 in die erste
seitliche Ausnehmung 12 des zweiten Betonsteins 2 er-
möglicht. Die Anzahl an ersten seitlichen Erhebungen 10
des ersten Betonsteins 1 entspricht der Anzahl an ersten
seitlichen Ausnehmungen 12 des zweiten Betonsteins
2. Der erste 1 und der zweite Betonstein 2 weisen zudem
jeweils zumindest eine zweite seitliche Ausnehmung 13
auf, wobei die zweite seitliche Ausnehmung 13 zwischen
2 cm und 3,5 cm hinter die vierte, der zweiten gegenü-
berliegende, seitliche Oberfläche 8 zurückspringt, und
wobei die zweite seitliche Ausnehmung 13 eine Form
aufweist, die einen unter Ausbildung einer Fuge form-

schlüssigen Eingriff der zweiten seitlichen Erhebung 11
des ersten Betonsteins 1 in die zweite seitliche Ausneh-
mung 13 des zweiten Betonsteins 2 ermöglicht. Die An-
zahl an zweiten seitlichen Erhebungen 11 des ersten Be-
tonsteins 1 entspricht der Anzahl an zweiten seitlichen
Ausnehmungen 13 des zweiten Betonsteins 2. Die erste
seitliche Erhebung 10 ragt zumindest 0,5 cm weiter über
die erste seitliche Oberfläche 5 des Betonsteins 1, 2 hi-
naus als die erste seitliche Ausnehmung 12 hinter die
dritte seitliche Oberfläche 7 zurückspringt. Die zweite
seitliche Erhebung 11 ragt zumindest 0,5 cm weiter über
die zweite seitliche Oberfläche 6 des Betonsteins 1, 2
hinaus als die zweite seitliche Ausnehmung 13 hinter die
vierte seitliche Oberfläche 8 zurückspringt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Boden-
belag und ein Verfahren zu dessen Herstellung.

Stand der Technik

[0002] Betonsteine werden üblicherweise mit nur einer
seitlichen Erhöhung, die im Pflastervorgang als Abstand-
halter dient, gefertigt. Die Unterseite der Betonsteine ist
normalerweise nicht - wie etwa bei Fliesen - strukturiert.
[0003] Durch diese Produktionsform ergeben sich er-
wiesenermaßen Nachteile bezüglich der Haltbarkeit des
Pflastermusters. Durch Verschiebungen der Betonsteine
gegeneinander, beispielsweise durch Straßenverkehr,
oder aber auch durch Unterbauschäden und Absackun-
gen des Pflasterverbundes aufgrund von Witterungsein-
flüssen wird die Haltbarkeit des Pflastermusters be-
grenzt. Diese Nachteile wirken sich zusätzlich negativ
auf die Lärmbelastungen beim Befahren solcher Flächen
aus, denn instabile Verbundformen führen zu erhöhten
Ablaufgeräuschen. Absackungen beeinflussen diese
Auswirkung nochmals negativ und führen zudem zu er-
höhtem Gefahrenpotential bei Befahren mit unangemes-
senen Geschwindigkeiten.
[0004] Aus der DE 32 35 383 A1 ist bekannt, dass bei
zu großen Fugen im Verlegeverbund die Betonsteine ge-
geneinander wandern und es dadurch bei andauernder
Beanspruchung zur Zerstörung des Pflasterverbundes
kommen kann. Dagegen wurde ein Stein mit unterseiti-
gen Erhöhungen empfohlen, der eine gute Verankerung
im Unterbau aufweist und somit durch Schubkräfte indu-
zierte Verschiebungen nicht zulässt. Wie die Praxis zeigt
reicht eine bloße Verankerung der Betonstein im Unter-
bau aber nicht aus.
[0005] Zudem nachteilig an den hier beschriebenen
Produkten ist die schwierige Verlegung, da sich die un-
terseitigen Erhebungen im Zuge des Pflasterprozesses
nicht ausreichend in den verdichteten Untergrund ein-
bringen lassen. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Steine
keine Verbindung untereinander aufweisen, was bei ei-
ner Beanspruchung wieder zu Setzungen führen kann.
[0006] Allgemein nachteilig am Stand der Technik ist
die unzureichende Verbindung zum gepflasterten Nach-
barstein und die unzureichende Verbindung zum Unter-
bau, die jeweils weniger als 1 cm beträgt oder aber auf
Grund der Verdichtung des Planums erst gar nicht mög-
lich ist. Dadurch kommt es natürlicherweise zu Absa-
ckungen der Betonsteine und großflächigen Setzungen.
Dabei beeinflusst jede Unebenheit in der Straßenober-
fläche die Lärmentwicklung negativ.
[0007] Es besteht daher ein Bedarf an Betonsteinen,
die zu einem stabilen und haltbaren Bodenbelag verlegt
werden können.

Darstellung der Erfindung

[0008] Hier setzt die Erfindung an. Der Erfindung, wie
sie in den Ansprüchen gekennzeichnet ist, liegt die Auf-
gabe zu Grunde, einen aus Betonsteinen bestehenden
Bodenbelag bereitzustellen, der eine verbesserte Halt-
barkeit aufweist.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
den Bodenbelag gemäß Anspruch 1, durch den Boden-
belag gemäß Anspruch 2 und durch das Verfahren zur
Herstellung eines Bodenbelags gemäß Anspruch 15 ge-
löst. Weitere vorteilhafte Details, Aspekte und Ausgestal-
tungen der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den
abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung und dem
Beispiel.
[0010] Die vorliegende Erfindung stellt einen Boden-
belag aufweisend zumindest einen ersten Betonstein
und zumindest einen zweiten Betonstein zur Verfügung.
Der erste und der zweite Betonstein weisen jeweils eine
Oberseite, eine zur Auflage auf den Untergrund vorge-
sehene, der Oberseite gegenüberliegende Unterseite,
eine erste Seitenfläche, eine an die erste Seitenfläche
anschließende zweite Seitenfläche, eine an die zweite
Seitenfläche anschließende und der ersten Seitenfläche
gegenüberliegende dritte Seitenfläche und eine an die
dritte Seitenfläche anschließende und der zweiten Sei-
tenfläche gegenüberliegende vierte Seitenfläche auf. Zu-
mindest ein Betonstein weist zumindest eine unterseitige
Erhebung auf, wobei die unterseitige Erhebung zumin-
dest 2,5 cm über die unterseitige Oberfläche des Beton-
steins hinausragt. Der erste und der zweite Betonstein
weisen jeweils zumindest eine erste seitliche Erhebung
auf, wobei die erste seitliche Erhebung zwischen 2,5 cm
und 4 cm über die erste seitliche Oberfläche des Beton-
steins hinausragt. Der erste und der zweite Betonstein
weisen zudem jeweils zumindest eine zweite seitliche
Erhebung auf, wobei die zweite seitliche Erhebung zwi-
schen 2,5 cm und 4 cm über die zweite seitliche Ober-
fläche des Betonsteins hinausragt. Der erste und der
zweite Betonstein weisen außerdem jeweils zumindest
eine erste seitliche Ausnehmung auf, wobei die erste
seitliche Ausnehmung zwischen 2 cm und 3,5 cm hinter
die dritte seitliche Oberfläche zurückspringt, und wobei
die erste seitliche Ausnehmung eine Form aufweist, die
einen unter Ausbildung einer Fuge formschlüssigen Ein-
griff der ersten seitlichen Erhebung des ersten Betonst-
eins in die erste seitliche Ausnehmung des zweiten Be-
tonsteins ermöglicht. Die Anzahl an ersten seitlichen Er-
hebungen des ersten Betonsteins entspricht der Anzahl
an ersten seitlichen Ausnehmungen des zweiten Beton-
steins. Der erste und der zweite Betonstein weisen zu-
dem jeweils zumindest eine zweite seitliche Ausneh-
mung auf, wobei die zweite seitliche Ausnehmung zwi-
schen 2 cm und 3,5 cm hinter die vierte seitliche Ober-
fläche zurückspringt, und wobei die zweite seitliche Aus-
nehmung eine Form aufweist, die einen unter Ausbildung
einer Fuge formschlüssigen Eingriff der zweiten seitli-
chen Erhebung des ersten Betonsteins in die zweite seit-
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liche Ausnehmung des zweiten Betonsteins ermöglicht.
Die Anzahl an zweiten seitlichen Erhebungen des ersten
Betonsteins entspricht der Anzahl an zweiten seitlichen
Ausnehmungen des zweiten Betonsteins. Die erste seit-
liche Erhebung ragt zumindest 0,5 cm weiter über die
erste seitliche Oberfläche des Betonsteins hinaus als die
erste seitliche Ausnehmung hinter die dritte seitliche
Oberfläche zurückspringt. Die zweite seitliche Erhebung
ragt zumindest 0,5 cm weiter über die zweite seitliche
Oberfläche des Betonsteins hinaus als die zweite seitli-
che Ausnehmung hinter die vierte seitliche Oberfläche
zurückspringt.
[0011] Der erfindungsgemäße Bodenbelag setzt sich
also aus Betonsteinen zusammen, die sowohl untersei-
tige Erhebungen für eine Verzahnung mit dem Unterbau
als auch seitliche Erhebungen und Ausnehmungen für
eine Verzahnung mit den benachbarten Betonsteinen
aufweisen. Der erfindungsgemäße Bodenbelag kann zu
einer verschiebungsfreien, frostunempfindlichen und
lärmreduzierten Pflasterfläche verlegt werden.
[0012] Überraschenderweise wurde gefunden, dass
bei Verwendung von Betonsteinen, die eine unterseitige
Erhebung von zumindest 2,5 cm für eine verankerte Ein-
bettung in den Untergrund und gleichzeitig an zwei Sei-
ten Erhebungen von zwischen 2,5 cm und 4 cm sowie
an zwei Seiten den Erhebungen entsprechende Ausneh-
mungen zwischen 2 cm und 3,5 cm aufweisen, die be-
schriebenen Nachteile nicht mehr auftreten.
[0013] Durch die aufeinander abgestimmte Anzahl und
Dimensionierung der seitlichen Erhebungen bzw. der
seitlichen Ausnehmungen wird ein lückenloses Verlegen
der Betonsteine zur Ausbildung eines Bodenbelags mit
der üblichen Fugenbildung ermöglicht. Durch die dreidi-
mensionale Vernetzung können sich die Betonsteine
auch bei eventuell größeren Fugen nicht mehr gegen-
einander bewegen und liegen fest im Pflasterbett. Erhe-
bungen von 2,5 cm bis 4 cm stellen sicher, dass einer-
seits die Erhebung weit genug in die entsprechenden
Ausnehmung zwischen 2 cm und 3,5 cm eingreift, um
ein Verrutschen der Betonsteine relativ zueinander zu
verhindern. Andererseits weisen die Ausnehmung eine
so geringe Tiefe auf, dass die strukturelle Integrität der
Betonsteine nicht verschlechtert wird.
[0014] Die für die Erhebungen angegebenen Zahlen-
werte beziehen sich in jedem Fall auf den von der jewei-
ligen Seitenfläche des Betonsteins am weitesten beab-
standeten Punkt der Erhebung. Analog beziehen sich die
für die Ausnehmungen angegebenen Zahlenwerte in je-
dem Fall auf den von der jeweiligen Seitenfläche des
Betonsteins am weitesten beabstandeten Punkt der Dis-
tanz der Ausnehmung.
[0015] Die vorliegende Erfindung umfasst außerdem
einen Bodenbelag aufweisend zumindest einen ersten
Betonstein und zumindest einen zweiten Betonstein. Der
erste und der zweite Betonstein weisen jeweils eine
Oberseite, eine zur Auflage auf den Untergrund vorge-
sehene, der Oberseite gegenüberliegende Unterseite,
eine erste Seitenfläche, eine an die erste Seitenfläche

anschließende zweite Seitenfläche, eine an die zweite
Seitenfläche anschließende und der ersten Seitenfläche
gegenüberliegende dritte Seitenfläche und eine an die
dritte Seitenfläche anschließende und der zweiten Sei-
tenfläche gegenüberliegende vierte Seitenfläche auf. Zu-
mindest ein Betonstein weist zumindest eine unterseitige
Erhebung auf, wobei die unterseitige Erhebung zumin-
dest 2,5 cm über die unterseitige Oberfläche des Beton-
steins hinausragt. Der erste und der zweite Betonstein
weisen jeweils zumindest eine erste seitliche Erhebung
auf, wobei die erste seitliche Erhebung zumindest 2,5
cm über die erste seitliche Oberfläche des Betonsteins
hinausragt. Der erste und der zweite Betonstein weisen
zudem jeweils zumindest eine zweite seitliche Erhebung
auf, wobei die zweite seitliche Erhebung zumindest 2,5
cm über die dritte seitliche Oberfläche des Betonsteins
hinausragt. Der erste und der zweite Betonstein weisen
außerdem jeweils zumindest eine erste seitliche Ausneh-
mung auf, wobei die erste seitliche Ausnehmung zumin-
dest 2 cm hinter die zweite seitliche Oberfläche zurück-
springt. Die erste seitliche Ausnehmung weist eine Form
auf, die einen unter Ausbildung einer Fuge formschlüs-
sigen Eingriff der ersten seitlichen Erhebung des ersten
Betonsteins in die erste seitliche Ausnehmung des zwei-
ten Betonsteins ermöglicht, wobei die Anzahl an ersten
seitlichen Erhebungen des ersten Betonsteins der An-
zahl an ersten seitlichen Ausnehmungen des zweiten Be-
tonsteins entspricht. Der erste und der zweite Betonstein
weisen jeweils zumindest eine zweite seitliche Ausneh-
mung auf, wobei die zweite seitliche Ausnehmung zu-
mindest 2 cm hinter die vierte seitliche Oberfläche zu-
rückspringt, wobei die zweite seitliche Ausnehmung eine
Form aufweist, die einen unter Ausbildung einer Fuge
formschlüssigen Eingriff der zweiten seitlichen Erhebung
des ersten Betonsteins in die zweite seitliche Ausneh-
mung des zweiten Betonsteins ermöglicht, wobei die An-
zahl an zweiten seitlichen Erhebungen des ersten Be-
tonsteins der Anzahl an zweiten seitlichen Ausnehmun-
gen des zweiten Betonsteins entspricht. Die erste seitli-
che Erhebung ragt zumindest 0,5 cm weiter über die erste
seitliche Oberfläche des Betonsteins hinaus als die erste
seitliche Ausnehmung hinter die zweite seitliche Ober-
fläche zurückspringt. Die zweite seitliche Erhebung ragt
zumindest 0,5 cm weiter über die dritte seitliche Oberflä-
che des Betonsteins hinausragt als die zweite seitliche
Ausnehmung hinter die vierte seitliche Oberfläche zu-
rückspringt.
[0016] In dieser Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung liegen also die beiden Seitenflächen des jewei-
ligen Betonsteins mit Erhebungen ebenso einander ge-
genüber wie sich die beiden Seitenflächen mit Ausneh-
mungen gegenüber liegen. Diese Ausführungsform ist
besonders bevorzugt für quadratische Betonsteine ge-
eignet, da dann problemlos ein vollflächiges Verlegen
der Betonsteine möglich ist.
[0017] Der Bodenbelag gemäß dieser Ausführungs-
form weist die selben Vorteile auf wie der oben beschrie-
bene Bodenbelag, der aus Betonsteinen aufgebaut ist,
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bei denen sich jeweils eine Seitenfläche mit Erhebungen
und eine Seitenfläche mit Ausnehmungen gegenüber lie-
gen.
[0018] Die vorliegende Erfindung umfasst außerdem
einen Bodenbelag aufweisend zumindest einen ersten
Betonstein und zumindest einen zweiten Betonstein. Der
erste und der zweite Betonstein weisen jeweils eine
Oberseite, eine zur Auflage auf den Untergrund vorge-
sehene, der Oberseite gegenüberliegende Unterseite,
eine erste Seitenfläche, eine an die erste Seitenfläche
anschließende zweite Seitenfläche, eine an die zweite
Seitenfläche anschließende und der ersten Seitenfläche
gegenüberliegende dritte Seitenfläche und eine an die
dritte Seitenfläche anschließende und der zweiten Sei-
tenfläche gegenüberliegende vierte Seitenfläche auf. Zu-
mindest ein Betonstein weist zumindest eine unterseitige
Erhebung auf, wobei die unterseitige Erhebung zumin-
dest 2,5 cm über die unterseitige Oberfläche des Beton-
steins hinausragt. Der erste Betonstein weist zumindest
eine erste seitliche Erhebung auf, wobei die erste seitli-
che Erhebung zwischen 2,5 cm und 4 cm über die erste
seitliche Oberfläche des Betonsteins hinausragt. Außer-
dem weist der erste Betonstein zumindest eine zweite
seitliche Erhebung auf, wobei die zweite seitliche Erhe-
bung zwischen 2,5 cm und 4 cm über die zweite seitliche
Oberfläche des Betonsteins hinausragt. Daneben weist
der erste Betonstein zumindest eine dritte seitliche Er-
hebung auf, wobei die dritte seitliche Erhebung zwischen
2,5 cm und 4 cm über die dritte seitliche Oberfläche des
Betonsteins hinausragt. Schließlich weist der erste Be-
tonstein zumindest eine vierte seitliche Erhebung auf-
weist, wobei die vierte seitliche Erhebung zwischen 2,5
cm und 4 cm über die vierte seitliche Oberfläche des
Betonsteins hinausragt. Der zweite Betonstein weist zu-
mindest eine erste seitliche Ausnehmung auf, wobei die
erste seitliche Ausnehmung zwischen 2 cm und 3,5 cm
hinter die erste seitliche Oberfläche zurückspringt, wobei
die erste seitliche Ausnehmung eine Form aufweist, die
einen unter Ausbildung einer Fuge formschlüssigen Ein-
griff der ersten seitlichen Erhebung des ersten Betonst-
eins in die erste seitliche Ausnehmung des zweiten Be-
tonsteins ermöglicht, wobei die Anzahl an ersten seitli-
chen Erhebungen des ersten Betonsteins der Anzahl an
ersten seitlichen Ausnehmungen des zweiten Betonst-
eins entspricht. Außerdem weist der zweite Betonstein
zumindest eine zweite seitliche Ausnehmung auf, wobei
die zweite seitliche Ausnehmung zwischen 2 cm und 3,5
cm hinter die zweite seitliche Oberfläche zurückspringt,
wobei die zweite seitliche Ausnehmung eine Form auf-
weist, die einen unter Ausbildung einer Fuge formschlüs-
sigen Eingriff der zweiten seitlichen Erhebung des ersten
Betonsteins in die zweite seitliche Ausnehmung des
zweiten Betonsteins ermöglicht, wobei die Anzahl an
zweiten seitlichen Erhebungen des ersten Betonsteins
der Anzahl an zweiten seitlichen Ausnehmungen des
zweiten Betonsteins entspricht. Daneben weist der zwei-
te Betonstein zumindest eine dritte seitliche Ausneh-
mung auf, wobei die dritte seitliche Ausnehmung zwi-

schen 2 cm und 3,5 cm hinter die dritte seitliche Ober-
fläche zurückspringt, wobei die dritte seitliche Ausneh-
mung eine Form aufweist, die einen unter Ausbildung
einer Fuge formschlüssigen Eingriff der dritten seitlichen
Erhebung des ersten Betonsteins in die dritte seitliche
Ausnehmung des zweiten Betonsteins ermöglicht, wobei
die Anzahl an dritten seitlichen Erhebungen des ersten
Betonsteins der Anzahl an dritten seitlichen Ausnehmun-
gen des zweiten Betonsteins entspricht. Schließlich
weist der zweite Betonstein zumindest eine vierte seitli-
che Ausnehmung auf, wobei die vierte seitliche Ausneh-
mung zwischen 2 cm und 3,5 cm hinter die vierte seitliche
Oberfläche zurückspringt, wobei die vierte seitliche Aus-
nehmung eine Form aufweist, die einen unter Ausbildung
einer Fuge formschlüssigen Eingriff der vierten seitlichen
Erhebung des ersten Betonsteins in die vierte seitliche
Ausnehmung des zweiten Betonsteins ermöglicht, wobei
die Anzahl an vierten seitlichen Erhebungen des ersten
Betonsteins der Anzahl an vierten seitlichen Ausneh-
mungen des zweiten Betonsteins entspricht. Die erste
seitliche Erhebung ragt zumindest 0,5 cm weiter über die
erste seitliche Oberfläche des ersten Betonsteins hinaus
als die erste seitliche Ausnehmung hinter die erste seit-
liche Oberfläche des zweiten Betonsteins zurückspringt.
Die zweite seitliche Erhebung ragt zumindest 0,5 cm wei-
ter über die zweite seitliche Oberfläche des ersten Be-
tonsteins hinaus als die zweite seitliche Ausnehmung
hinter die zweite seitliche Oberfläche des zweiten Beton-
steins zurückspringt. Die dritte seitliche Erhebung ragt
zumindest 0,5 cm weiter über die dritte seitliche Oberflä-
che des ersten Betonsteins hinaus als die dritte seitliche
Ausnehmung hinter die dritte seitliche Oberfläche des
zweiten Betonsteins zurückspringt. Schließlich ragt die
vierte seitliche Erhebung zumindest 0,5 cm weiter über
die vierte seitliche Oberfläche des ersten Betonsteins hi-
naus als die vierte seitliche Ausnehmung hinter die vierte
seitliche Oberfläche des zweiten Betonsteins zurück-
springt.
[0019] In dieser Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung setzt sich der Bodenbelag also aus zwei ver-
schiedenen Arten von Betonsteinen zusammen. Die ers-
te Art von Betonsteinen weist an seinen vier Seitenflä-
chen jeweils zumindest eine Erhebung auf, während die
zweite Art von Betonsteinen an ihren vier Seitenflächen
jeweils zumindest eine Ausnehmung aufweisen. Auch
mit dieser Ausführungsform ist ein problemloses vollflä-
chiges Verlegen der Betonsteine möglich.
[0020] Der Bodenbelag gemäß dieser Ausführungs-
form weist die selben Vorteile auf wie die beiden oben
beschriebenen Bodenbeläge, die aus Betonsteinen auf-
gebaut sind, bei denen sich jeweils eine Seitenfläche mit
Erhebungen und eine Seitenfläche mit Ausnehmungen
gegenüber liegen bzw. bei denen sich die beiden Seiten-
flächen mit Erhebungen und die beiden Seitenflächen
mit Ausnehmungen gegenüber liegen.
[0021] Alle nachfolgend beschriebenen bevorzugten
Ausführungsformen beziehen sich auf alle drei oben be-
schriebenen erfindungsgemäßen Bodenbeläge. Die be-
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vorzugten Ausführungsformen können unabhängig von-
einander in jeder beliebigen Kombination mit jedem der
drei oben beschriebenen erfindungsgemäßen Bodenbe-
läge kombiniert werden.
[0022] Bevorzugt erstrecken sich die seitlichen Erhe-
bungen und die seitlichen Ausnehmungen jeweils bis zu
einer Kante der Unterseite des Betonsteins. Dadurch
wird eine Verzahnung der einzelnen Betonsteine bis zur
Auflagefläche auf dem Untergrund erreicht und ein Ver-
schieben der Betonsteine relativ zueinander sicher ver-
hindert.
[0023] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung erstrecken sich
die seitlichen Erhebungen und die seitlichen Ausneh-
mungen nicht bis zu einer Kante der Oberseite des Be-
tonsteins. Die seitlichen Erhebungen und die seitlichen
Ausnehmungen sind damit unterhalb der sichtbaren
Oberfläche der Betonsteine angeordnet, sodass sie nach
Einbau und Verfugen nicht mehr sichtbar sind.
[0024] Besonders bevorzugt enden die seitlichen Er-
hebungen und die seitlichen Ausnehmungen mindestens
1 cm unterhalb der jeweiligen Kante der Oberseite des
Betonsteins. Insbesondere bevorzugt enden die seitli-
chen Ausnehmungen mindestens 2 cm unterhalb der je-
weiligen Kante der Oberseite des Betonsteins. Die seit-
lichen Erhebungen und die seitlichen Ausnehmungen
sind damit in einem sicheren Abstand zur sichtbaren
Oberfläche des Betonsteins angeordnet, sodass sie
nach Einbau und Verfugen abgedeckt und damit nicht
mehr sichtbar sind.
[0025] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ragen die seitli-
chen Erhebungen zwischen 3 cm und 3,5 cm über die
jeweilige seitliche Oberfläche des Betonsteins hinaus,
wobei gleichzeitig die seitlichen Ausnehmungen zwi-
schen 2,5 cm und 3 cm hinter die jeweilige seitliche Ober-
fläche zurückspringen. Durch diese bevorzugten Dimen-
sionierungen der seitlichen Erhebungen bzw. der seitli-
chen Ausnehmungen wird neben einem lückenlosen
Verlegen der Betonsteine zur Ausbildung eines Boden-
belags eine sichere Verzahnung mit den benachbarten
Betonsteinen bei gleichzeitig geringer Außenbemaßung
der Betonsteine erreicht.
[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist der erste Betonstein und/oder der zweite
Betonstein zumindest zwei erste seitliche Erhebungen
und zwei erste seitliche Ausnehmungen auf. Durch diese
Ausführungsform wird eine besonders sichere Verzah-
nung mit den benachbarten Betonsteinen erreicht. Be-
vorzugt weist der erste Betonstein und/oder der zweite
Betonstein zumindest zwei zweite seitliche Erhebungen
und zwei zweite seitliche Ausnehmungen auf. Dadurch
wird ebenfalls eine sichere Verzahnung mit den benach-
barten Betonsteinen erreicht.
[0027] Weist der erste Betonstein und/oder der zweite
Betonstein zumindest zwei erste seitliche Erhebungen
und zwei erste seitliche Ausnehmungen und gleichzeitig
auch zumindest zwei zweite seitliche Erhebungen und

zwei zweite seitliche Ausnehmungen auf, so ist eine si-
chere Verzahnung mit den benachbarten Betonsteinen
über die gesamten Ebene des Bodenbelags sicher ge-
stellt.
[0028] Besonders bevorzugt ragt die zumindest eine
unterseitige Erhebung zumindest 3 cm über die unter-
seitige Oberfläche des Betonsteins hinaus. Durch diese
Ausführungsform wird eine besonders feste und sichere
Verankerung der Betonsteine im Untergrund erreicht.
[0029] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist der erste Betonstein und/oder der zweite
Betonstein zumindest zwei unterseitige Erhebungen auf.
Insbesondere bevorzugt weist der erste Betonstein
und/oder der zweite Betonstein zumindest drei untersei-
tige Erhebungen auf, wobei die drei unterseitigen Erhe-
bungen eine im wesentlichen geschlossene Wandung
einer Kammer bilden. Ganz besonders bevorzugt weist
der erste Betonstein und/oder der zweite Betonstein vier
unterseitigen Erhebungen auf, wobei die vier unterseiti-
gen Erhebungen eine im wesentlichen geschlossene
Wandung einer Kammer, bevorzugt einer rechteckigen
oder quadratischen Kammer bilden. Die unterseitigen Er-
hebungen erstrecken sich nicht in den Bereich der seit-
lichen Erhebungen.
[0030] Insbesondere bevorzugt sind Ausführungsfor-
men, bei denen die unterseitigen Erhebungen beabstan-
det von den Seitenflächen angeordnet sind. Bevorzugt
beträgte der Abstand der Erhebungen von den Seiten-
flächen zumindest 1 cm, besonders bevorzugt zumindest
2 cm und insbesondere bevorzugt zumindest 3 cm.
[0031] Diese Ausführungsformen weisen den beson-
deren Vorteil auf, dass der außerhalb der durch die un-
terseitigen Erhebungen gebildeten Kammer liegende
Bereich nach dem Verpflastern einen Stauraum bildet.
Niederschlagswasser, das durch die Fugen eindringen
kann, wird am weiteren Versickern in den Untergrund
nicht gehindert. Der innerhalb der Kammer liegende Be-
reich wird von dem Niederschlagswasser aber nicht er-
reicht und behält seine tragende Funktion für die Beton-
steine in vertikaler Richtung. Die Bereiche außerhalb der
Kammer besitzen hingegen keine stützende Funktion.
Feinstanteile, die durch das Versickern in den Unter-
grund mitgeschlämmt werden, können dadurch keine ne-
gativen Einflüsse ausüben.
[0032] Die vorliegende Erfindung umfasst auch einen
Betonstein zur Verwendung in einem der oben beschrie-
benen Bodenbeläge.
[0033] Bevorzugt weist der Betonstein eine Länge von
rund 240 mm, eine Breite von rund 160 mm und eine
Höhe von 80 mm bis zu 140 mm auf.
[0034] Die vorliegende Erfindung umfasst auch ein
Verfahren zur Herstellung eines Bodenbelags umfas-
send die Schritte Bereitstellen eines Kies/Sand-Planums
in dem mit einem Bodenbelag auszustattenden Bereich,
Bereitstellen einer Vielzahl von Betonplatten wie oben
definiert, Einbringen von Vertiefungen in das Kies/Sand-
Planum, Verlegen der Betonplatten derart, dass die un-
terseitigen Erhebungen der Betonplatten in die Vertie-
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fungen des Kies/Sand-Planums eingreifen. Durch das
erfindungsgemäße Verfahren wird sicher gestellt, dass
die unterseitigen Erhebungen beim Verpflastern und an-
schließendem Abrütteln in einem ausreichenden Maß in
den Untergrund eingreifen und dadurch die Betonsteine
sicher im Untergrund verankern.
[0035] Bevorzugt erfolgt das Einbringen von Vertiefun-
gen in das Kies/Sand-Planum durch ein mechanisches
oder hydraulisches Eindrücken von Vertiefungen in das
Kies/Sand-Planum mit Hilfe einer Schablone, wobei die
Positionen der Vertiefungen durch die Schablone fest-
gelegt werden. Die durch das Eindrücken in den Unter-
grund entstehenden Nuten sind das Spiegelbild der Un-
terseiten der Betonsteine und entstehen durch Verdrän-
gung von Sand und Kies. Die Einbettung der Betonsteine
in die vorprofilierte Nute gewährleistet einen sicheren
Stand. Ein Kippen oder Schieben der Steine wird unmög-
lich, schon bevor das Endrütteln beginnt.
[0036] Das mechanische oder hydraulische Eindrü-
cken in das Planum aus Kies/Sand erfolgt über eine
Schablone oder eine Art "Schwertklingen".
[0037] Alternativ kann das Einbringen von Vertiefun-
gen in das Kies/Sand-Planum durch Auflegen einer Ma-
trize auf das Kies/Sand-Planum, anschließendem Ver-
dichten des Kies/Sand-Planums und nachfolgendem
Entfernen der Matrize erfolgen, wobei die Positionen der
Vertiefungen durch die Matrize festgelegt werden.
[0038] Das Entfernen der Matrize erfolgt nach Verdich-
tung durch geraden Zug nach oben. Dabei entstehen
Hohlräume, in die die unterseitigen Erhebungen der er-
findungsgemäßen Betonsteine problemlos eingreifen
können.
[0039] Je tiefer die Erhebungen in das Planum einge-
lassen werden, umso sicherer ist die Verankerung gegen
Verschiebungen in vertikaler und horizontaler Richtung.
[0040] Bei einer Verlegung der Betonsteine 45° zur
Längsrichtung des gepflasterten Wegs oder der gepflas-
terten Straße werden außerdem laute Abfahrgeräusche
von Fahrzeugen deutlich gedämpft.
[0041] Die erfindungsgemäßen Betonsteine werden
wie aus dem Stand der Technik bekannt, entweder im
Gieß- oder im Rüttelverfahren unter Verwendung ent-
sprechend modulierter Formen hergestellt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0042] Die Erfindung soll nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit den
Zeichnungen näher erläutert werden. Es wird aber aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die Erfindung nicht
auf die angegebenen Beispiele beschränkt sein soll. Es
zeigen

Fig. 1 in schematischer Darstellung eine Draufsicht
auf die Unterseite eines Betonsteins gemäß der
Erfindung;

Fig. 2 in schematischer Darstellung eine Draufsicht

auf die Oberseite des Betonsteins aus Figur 1;

Fig. 3 in schematischer Darstellung eine perspektivi-
sche Ansicht einer Seitenfläche des Betonst-
eins aus Figur 1;

Fig. 4 in schematischer Darstellung einen vertikalen
Schnitt durch einen Bodenbelag gemäß der Er-
findung.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0043] Die Figur 1 zeigt in schematischer Darstellung
eine Draufsicht auf die Unterseite 4 eines Betonsteins 1
gemäß der Erfindung. Sichtbar ist die zur Auflage auf
den Untergrund vorgesehene Unterseite 4 des Betonst-
eins 1, eine erste Seitenfläche 5, eine an die erste Sei-
tenfläche 5 anschließende zweite Seitenfläche 6, eine
an die zweite Seitenfläche 6 anschließende und der ers-
ten Seitenfläche 5 gegenüberliegende dritte Seitenfläche
7 und eine an die dritte Seitenfläche 7 anschließende
und der zweiten Seitenfläche 6 gegenüberliegende vierte
Seitenfläche 8.
[0044] Der Betonstein 1 weist vier unterseitige Erhe-
bungen 9 auf, wobei die unterseitigen Erhebungen 9 rund
2,5 cm über die unterseitige Oberfläche 4 des Betonst-
eins 1 hinausragen. Der Betonstein 1 weist außerdem
zwei erste seitliche Erhebungen 10 auf, wobei die zwei
ersten seitlichen Erhebungen 10 rund 3 cm über die erste
seitliche Oberfläche 5 des Betonsteins 1 hinausragen.
Der Betonstein 1 weist zudem zwei zweite seitliche Er-
hebungen 11 auf, wobei die zweiten seitlichen Erhebun-
gen 11 rund 3 cm über die zweite seitliche Oberfläche 6
des Betonsteins 1 hinausragen.
[0045] Der Betonstein 1 weist außerdem zwei erste
seitliche Ausnehmungen 12 auf, wobei die ersten seitli-
chen Ausnehmungen 12 rund 2,5 cm hinter die dritte seit-
liche Oberfläche 7 zurückspringen. Die ersten seitlichen
Ausnehmungen weisen eine Form auf, die einen unter
Ausbildung einer Fuge formschlüssigen Eingriff der bei-
den ersten seitlichen Erhebungen 10 des ersten Beton-
steins 1 in die beiden ersten seitlichen Ausnehmungen
12 eines zweiten Betonsteins 2 ermöglicht. Die Anzahl
an ersten seitlichen Erhebungen 10 des ersten Betonst-
eins 1 entspricht der Anzahl an ersten seitlichen Ausneh-
mungen 12 des zweiten Betonsteins 2.
[0046] Der Betonstein 1 weist zudem zwei zweite seit-
liche Ausnehmungen 13 auf, wobei die zweiten seitlichen
Ausnehmungen 13 rund 2,5 cm hinter die vierte seitliche
Oberfläche 8 zurückspringen, und wobei die zweiten seit-
lichen Ausnehmungen 13 eine Form aufweisen, die ei-
nen unter Ausbildung einer Fuge formschlüssigen Ein-
griff der zwei zweiten seitlichen Erhebungen 11 des ers-
ten Betonsteins 1 in die zwei zweiten seitlichen Ausneh-
mungen 13 des zweiten Betonsteins 2 ermöglicht. Die
Anzahl an zweiten seitlichen Erhebungen 11 des ersten
Betonsteins 1 entspricht der Anzahl an zweiten seitlichen
Ausnehmungen 13 des zweiten Betonsteins 2.
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[0047] Die ersten seitlichen Erhebungen 10 ragen je-
weils rund 0,5 cm weiter über die erste seitliche Oberflä-
che 5 des Betonsteins 1 hinaus als die zwei ersten seit-
lichen Ausnehmungen 12 hinter die dritte seitliche Ober-
fläche 7 zurückspringen. Die zwei zweiten seitlichen Er-
hebungen 11 ragen ebenfalls rund 0,5 cm weiter über
die zweite seitliche Oberfläche 6 des Betonsteins 1 hin-
aus als die zwei zweiten seitlichen Ausnehmungen 13
hinter die vierte seitliche Oberfläche 8 zurückspringen.
[0048] Die Figur 2 zeigt in schematischer Darstellung
eine Draufsicht auf die Oberseite 3 des Betonsteins 1
der Figur 1. Sichtbar ist die glatte, keine Erhebungen
aufweisende Oberseite 3 des Betonsteins 1, die erste
Seitenfläche 5, die an die erste Seitenfläche 5 anschlie-
ßende zweite Seitenfläche 6, die an die zweite Seiten-
fläche 6 anschließende und der ersten Seitenfläche 5
gegenüberliegende dritte Seitenfläche 7 und die an die
dritte Seitenfläche 7 anschließende und der zweiten Sei-
tenfläche 6 gegenüberliegende vierte Seitenfläche 8. Da-
neben sind die beiden ersten seitlichen Erhebungen 10,
die beiden zweiten seitlichen Erhebungen 11, die beiden
ersten seitlichen Ausnehmungen 12 und die beiden zwei-
ten seitlichen Ausnehmungen 13, die im Zusammenhang
mit der Figur 1 bereits näher erläutert wurden, dargestellt.
[0049] Figur 3 zeigt in schematischer Darstellung eine
perspektivische Ansicht der ersten Seitenfläche 5 des
Betonsteins 1. Im Detail sind die beiden ersten seitlichen
Erhebungen 10 dargestellt, die im wesentlichen die Form
von Quadern aufweisen und die sich ausgehend von der
Kante 14 der Unterseite des Betonsteins 1 bis ungefähr
2 cm unterhalb der Kante 15 der Oberseite des Beton-
steins 1 erstrecken.
[0050] Figur 4 zeigt in schematischer Darstellung ei-
nen vertikalen Schnitt durch einen Bodenbelag gemäß
der Erfindung. Dargestellt sind ein erster Betonstein 1
und zwei zweite Betonsteine 2, die unter Bildung von
Fugen 16 nebeneinander angeordnet sind. Die Betonst-
eine 1, 2 weisen jeweils vier unterseitige Erhebungen 9
auf, von denen in der Figur 4 zwei unterseitige Erhebun-
gen 9 des ersten Betonsteins 1 und jeweils eine unter-
seitige Erhebung 9 der zweiten Betonsteine 2 sichtbar
sind. Die unterseitigen Erhebungen 9 eines Betonsteins
1, 2 bilden jeweils eine im wesentlichen geschlossene
Wandung einer rechteckigen Kammer 17. Der außerhalb
der Kammer 17 liegende Bereich 18 bildet einen Stau-
raum. Niederschlagswasser, das durch die Fugen 16 ein-
dringen kann, wird am weiteren Versickern in den Unter-
grund nicht gehindert. Der Kammerbereich 17 wird von
dem Niederschlagswasser aber nicht erreicht und behält
seine tragende Funktion für die Betonsteine 1, 2 in ver-
tikaler Richtung. Die Bereiche 18 außerhalb der Kammer
17 besitzen hingegen keine stützende Funktion. Feinst-
anteile, die durch das Versickern in den Untergrund mit-
geschlämmt werden, können dadurch keine negativen
Einflüsse ausüben.

Bezugszeichenliste

[0051]

1 erster Betonstein

2 zweiter Betonstein

3 Oberseite

4 Unterseite

5 erste Seitenfläche

6 zweite Seitenfläche

7 dritte Seitenfläche

8 vierte Seitenfläche

9 unterseitige Erhebung

10 erste seitliche Erhebung

11 zweite seitliche Erhebung

12 erste seitliche Ausnehmung

13 zweite seitliche Ausnehmung

14 Kante der Unterseite

15 Kante der Oberseite

16 Fuge

17 Kammer

18 Stauraum

Patentansprüche

1. Bodenbelag aufweisend zumindest einen ersten Be-
tonstein (1) und zumindest einen zweiten Betonstein
(2), wobei der erste (1) und der zweite Betonstein
(2) jeweils eine Oberseite (3), eine zur Auflage auf
den Untergrund vorgesehene, der Oberseite (3) ge-
genüberliegende Unterseite (4), eine erste Seiten-
fläche (5), eine an die erste Seitenfläche (5) an-
schließende zweite Seitenfläche (6), eine an die
zweite Seitenfläche (6) anschließende und der ers-
ten Seitenfläche (5) gegenüberliegende dritte Sei-
tenfläche (7) und eine an die dritte Seitenfläche (7)
anschließende und der zweiten Seitenfläche (6) ge-
genüberliegende vierte Seitenfläche (8) aufweist,
wobei zumindest ein Betonstein (1, 2) zumindest ei-
ne unterseitige Erhebung (9) aufweist, wobei die un-
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terseitige Erhebung (9) zumindest 2,5 cm über die
unterseitige Oberfläche (4) des Betonsteins (1, 2)
hinausragt,
wobei der erste (1) und der zweite Betonstein (2)
jeweils zumindest eine erste seitliche Erhebung (10)
aufweist, wobei die erste seitliche Erhebung (10)
zwischen 2,5 cm und 4 cm über die erste seitliche
Oberfläche (5) des Betonsteins (1, 2) hinausragt,
wobei der erste (1) und der zweite Betonstein (2)
jeweils zumindest eine zweite seitliche Erhebung
(11) aufweist, wobei die zweite seitliche Erhebung
(11) zwischen 2,5 cm und 4 cm über die zweite seit-
liche Oberfläche (6) des Betonsteins (1, 2) hinaus-
ragt,
wobei der erste (1) und der zweite Betonstein (2)
jeweils zumindest eine erste seitliche Ausnehmung
(12) aufweist, wobei die erste seitliche Ausnehmung
(12) zwischen 2 cm und 3,5 cm hinter die dritte seit-
liche Oberfläche (7) zurückspringt, wobei die erste
seitliche Ausnehmung (12) eine Form aufweist, die
einen unter Ausbildung einer Fuge formschlüssigen
Eingriff der ersten seitlichen Erhebung (10) des ers-
ten Betonsteins (1) in die erste seitliche Ausneh-
mung (12) des zweiten Betonsteins (2) ermöglicht,
wobei die Anzahl an ersten seitlichen Erhebungen
(10) des ersten Betonsteins (1) der Anzahl an ersten
seitlichen Ausnehmungen (12) des zweiten Beton-
steins (2) entspricht, wobei der erste (1) und der
zweite Betonstein (2) jeweils zumindest eine zweite
seitliche Ausnehmung (13) aufweist, wobei die zwei-
te seitliche Ausnehmung (13) zwischen 2 cm und
3,5 cm hinter die vierte seitliche Oberfläche (8) zu-
rückspringt, wobei die zweite seitliche Ausnehmung
(13) eine Form aufweist, die einen unter Ausbildung
einer Fuge formschlüssigen Eingriff der zweiten seit-
lichen Erhebung (11) des ersten Betonsteins (1) in
die zweite seitliche Ausnehmung (13) des zweiten
Betonsteins (2) ermöglicht, wobei die Anzahl an
zweiten seitlichen Erhebungen (11) des ersten Be-
tonsteins (1) der Anzahl an zweiten seitlichen Aus-
nehmungen (13) des zweiten Betonsteins (2) ent-
spricht, wobei die erste seitliche Erhebung (10) zu-
mindest 0,5 cm weiter über die erste seitliche Ober-
fläche (5) des Betonsteins (1, 2) hinausragt als die
erste seitliche Ausnehmung (12) hinter die dritte seit-
liche Oberfläche (7) zurückspringt,
wobei die zweite seitliche Erhebung (11) zumindest
0,5 cm weiter über die zweite seitliche Oberfläche
(6) des Betonsteins (1, 2) hinausragt als die zweite
seitliche Ausnehmung (13) hinter die vierte seitliche
Oberfläche (8) zurückspringt.

2. Bodenbelag aufweisend zumindest einen ersten Be-
tonstein (1) und zumindest einen zweiten Betonstein
(2), wobei der erste (1) und der zweite Betonstein
(2) jeweils eine Oberseite (3), eine zur Auflage auf
den Untergrund vorgesehene, der Oberseite (3) ge-
genüberliegende Unterseite (4), eine erste Seiten-

fläche (5), eine an die erste Seitenfläche (5) an-
schließende zweite Seitenfläche (6), eine an die
zweite Seitenfläche (6) anschließende und der ers-
ten Seitenfläche (5) gegenüberliegende dritte Sei-
tenfläche (7) und eine an die dritte Seitenfläche (7)
anschließende und der zweiten Seitenfläche (6) ge-
genüberliegende vierte Seitenfläche (8) aufweist,
wobei zumindest ein Betonstein (1, 2) zumindest ei-
ne unterseitige Erhebung (9) aufweist, wobei die un-
terseitige Erhebung (9) zumindest 2,5 cm über die
unterseitige Oberfläche (4) des Betonsteins (1, 2)
hinausragt,
wobei der erste (1) und der zweite Betonstein (2)
jeweils zumindest eine erste seitliche Erhebung (10)
aufweist, wobei die erste seitliche Erhebung (10)
zwischen 2,5 cm und 4 cm über die erste seitliche
Oberfläche (5) des Betonsteins (1, 2) hinausragt,
wobei der erste (1) und der zweite Betonstein (2)
jeweils zumindest eine zweite seitliche Erhebung
(11) aufweist, wobei die zweite seitliche Erhebung
(11) zwischen 2,5 cm und 4 cm über die dritte seit-
liche Oberfläche (6) des Betonsteins (1, 2) hinaus-
ragt,
wobei der erste (1) und der zweite Betonstein (2)
jeweils zumindest eine erste seitliche Ausnehmung
(12) aufweist, wobei die erste seitliche Ausnehmung
(12) zwischen 2 cm und 3,5 cm hinter die zweite
seitliche Oberfläche (7) zurückspringt, wobei die ers-
te seitliche Ausnehmung (12) eine Form aufweist,
die einen unter Ausbildung einer Fuge formschlüs-
sigen Eingriff der ersten seitlichen Erhebung (10)
des ersten Betonsteins (1) in die erste seitliche Aus-
nehmung (12) des zweiten Betonsteins (2) ermög-
licht, wobei die Anzahl an ersten seitlichen Erhebun-
gen (10) des ersten Betonsteins (1) der Anzahl an
ersten seitlichen Ausnehmungen (12) des zweiten
Betonsteins (2) entspricht, wobei der erste (1) und
der zweite Betonstein (2) jeweils zumindest eine
zweite seitliche Ausnehmung (13) aufweist, wobei
die zweite seitliche Ausnehmung (13) zwischen 2
cm und 3,5 cm hinter die vierte seitliche Oberfläche
(8) zurückspringt, wobei die zweite seitliche Ausneh-
mung (13) eine Form aufweist, die einen unter Aus-
bildung einer Fuge formschlüssigen Eingriff der
zweiten seitlichen Erhebung (11) des ersten Beton-
steins (1) in die zweite seitliche Ausnehmung (13)
des zweiten Betonsteins (2) ermöglicht, wobei die
Anzahl an zweiten seitlichen Erhebungen (11) des
ersten Betonsteins (1) der Anzahl an zweiten seitli-
chen Ausnehmungen (13) des zweiten Betonsteins
(2) entspricht, wobei die erste seitliche Erhebung
(10) zumindest 0,5 cm weiter über die erste seitliche
Oberfläche (5) des Betonsteins (1, 2) hinausragt als
die erste seitliche Ausnehmung (12) hinter die zweite
seitliche Oberfläche (7) zurückspringt, wobei die
zweite seitliche Erhebung (11) zumindest 0,5 cm
weiter über die dritte seitliche Oberfläche (6) des Be-
tonsteins (1, 2) hinausragt als die zweite seitliche
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Ausnehmung (13) hinter die vierte seitliche Oberflä-
che (8) zurückspringt.

3. Bodenbelag aufweisend zumindest einen ersten Be-
tonstein (1) und zumindest einen zweiten Betonstein
(2), wobei der erste (1) und der zweite Betonstein
(2) jeweils eine Oberseite (3), eine zur Auflage auf
den Untergrund vorgesehene, der Oberseite (3) ge-
genüberliegende Unterseite (4), eine erste Seiten-
fläche (5), eine an die erste Seitenfläche (5) an-
schließende zweite Seitenfläche (6), eine an die
zweite Seitenfläche (6) anschließende und der ers-
ten Seitenfläche (5) gegenüberliegende dritte Sei-
tenfläche (7) und eine an die dritte Seitenfläche (7)
anschließende und der zweiten Seitenfläche (6) ge-
genüberliegende vierte Seitenfläche (8) aufweist,
wobei zumindest ein Betonstein (1, 2) zumindest ei-
ne unterseitige Erhebung (9) aufweist, wobei die un-
terseitige Erhebung (9) zumindest 2,5 cm über die
unterseitige Oberfläche (4) des Betonsteins (1, 2)
hinausragt,
wobei der erste Betonstein (1) zumindest eine erste
seitliche Erhebung aufweist, wobei die erste seitliche
Erhebung zwischen 2,5 cm und 4 cm über die erste
seitliche Oberfläche des Betonsteins (1, 2) hinaus-
ragt,
wobei der erste Betonstein (1) zumindest eine zweite
seitliche Erhebung aufweist, wobei die zweite seitli-
che Erhebung zwischen 2,5 cm und 4 cm über die
zweite seitliche Oberfläche des Betonsteins (1) hin-
ausragt,
wobei der erste Betonstein (1) zumindest eine dritte
seitliche Erhebung aufweist, wobei die dritte seitliche
Erhebung zwischen 2,5 cm und 4 cm über die dritte
seitliche Oberfläche des Betonsteins (1) hinausragt,
wobei der erste Betonstein (1) zumindest eine vierte
seitliche Erhebung aufweist, wobei die vierte seitli-
che Erhebung zwischen 2,5 cm und 4 cm über die
vierte seitliche Oberfläche des Betonsteins (1) hin-
ausragt,
wobei der zweite Betonstein (2) zumindest eine erste
seitliche Ausnehmung aufweist, wobei die erste seit-
liche Ausnehmung zwischen 2 cm und 3,5 cm hinter
die erste seitliche Oberfläche zurückspringt, wobei
die erste seitliche Ausnehmung eine Form aufweist,
die einen unter Ausbildung einer Fuge formschlüs-
sigen Eingriff der ersten seitlichen Erhebung des ers-
ten Betonsteins (1) in die erste seitliche Ausneh-
mung des zweiten Betonsteins (2) ermöglicht, wobei
die Anzahl an ersten seitlichen Erhebungen des ers-
ten Betonsteins (1) der Anzahl an ersten seitlichen
Ausnehmungen des zweiten Betonsteins (2) ent-
spricht,
wobei der zweite Betonstein (2) zumindest eine
zweite seitliche Ausnehmung aufweist, wobei die
zweite seitliche Ausnehmung zwischen 2 cm und 3,5
cm hinter die zweite seitliche Oberfläche zurück-
springt, wobei die zweite seitliche Ausnehmung eine

Form aufweist, die einen unter Ausbildung einer Fu-
ge formschlüssigen Eingriff der zweiten seitlichen
Erhebung des ersten Betonsteins (1) in die zweite
seitliche Ausnehmung des zweiten Betonsteins (2)
ermöglicht, wobei die Anzahl an zweiten seitlichen
Erhebungen des ersten Betonsteins der Anzahl an
zweiten seitlichen Ausnehmungen des zweiten Be-
tonsteins entspricht,
wobei der zweite Betonstein (2) zumindest eine dritte
seitliche Ausnehmung aufweist, wobei die dritte seit-
liche Ausnehmung zwischen 2 cm und 3,5 cm hinter
die dritte seitliche Oberfläche zurückspringt, wobei
die dritte seitliche Ausnehmung eine Form aufweist,
die einen unter Ausbildung einer Fuge formschlüs-
sigen Eingriff der dritten seitlichen Erhebung des ers-
ten Betonsteins (1) in die dritte seitliche Ausneh-
mung des zweiten Betonsteins (2) ermöglicht, wobei
die Anzahl an dritten seitlichen Erhebungen des ers-
ten Betonsteins (1) der Anzahl an dritten seitlichen
Ausnehmungen des zweiten Betonsteins (2) ent-
spricht,
wobei der zweite Betonstein (2) zumindest eine vier-
te seitliche Ausnehmung aufweist, wobei die vierte
seitliche Ausnehmung zwischen 2 cm und 3,5 cm
hinter die vierte seitliche Oberfläche zurückspringt,
wobei die vierte seitliche Ausnehmung eine Form
aufweist, die einen unter Ausbildung einer Fuge
formschlüssigen Eingriff der vierten seitlichen Erhe-
bung des ersten Betonsteins (1) in die vierte seitliche
Ausnehmung des zweiten Betonsteins (2) ermög-
licht, wobei die Anzahl an vierten seitlichen Erhe-
bungen des ersten Betonsteins (1) der Anzahl an
vierten seitlichen Ausnehmungen des zweiten Be-
tonsteins (2) entspricht,
wobei die erste seitliche Erhebung zumindest 0,5 cm
weiter über die erste seitliche Oberfläche des ersten
Betonsteins (1) hinausragt als die erste seitliche
Ausnehmung hinter die erste seitliche Oberfläche
des zweiten Betonsteins (2) zurückspringt,
wobei die zweite seitliche Erhebung zumindest 0,5
cm weiter über die zweite seitliche Oberfläche des
ersten Betonsteins (1) hinausragt als die zweite seit-
liche Ausnehmung hinter die zweite seitliche Ober-
fläche des zweiten Betonsteins (2) zurückspringt,
wobei die dritte seitliche Erhebung zumindest 0,5 cm
weiter über die dritte seitliche Oberfläche des ersten
Betonsteins (1) hinausragt als die dritte seitliche
Ausnehmung hinter die dritte seitliche Oberfläche
des zweiten Betonsteins (2) zurückspringt,
wobei die vierte seitliche Erhebung zumindest 0,5
cm weiter über die vierte seitliche Oberfläche des
ersten Betonsteins (1) hinausragt als die vierte seit-
liche Ausnehmung hinter die vierte seitliche Ober-
fläche des zweiten Betonsteins (2) zurückspringt.

4. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
seitlichen Erhebungen (10, 11) und die seitlichen

15 16 



EP 2 719 828 A2

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ausnehmungen (12, 13) jeweils bis zu einer Kante
(14) der Unterseite (4) des Betonsteins (1) erstre-
cken.

5. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die seit-
lichen Erhebungen (10, 11) und die seitlichen Aus-
nehmungen (12, 13) sich nicht bis zu einer Kante
(15) der Oberseite (3) des Betonsteins (1, 2) erstre-
cken.

6. Bodenbelag nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die seitlichen Erhebungen (10, 11)
und die seitlichen Ausnehmungen (12, 13) mindes-
tens 1 cm, bevorzugt mindestens 2 cm unterhalb der
jeweiligen Kante (15) der Oberseite (3) des Beton-
steins (1, 2) enden.

7. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die seit-
lichen Erhebungen (10, 11) zwischen 3 cm und 3,5
cm über die jeweilige seitliche Oberfläche (5, 6) des
Betonsteins (1, 2) hinausragen und dass die seitli-
chen Ausnehmungen (12, 13) zwischen 2,5 cm und
3 cm hinter die jeweilige seitliche Oberfläche (7, 8)
zurückspringen.

8. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zu-
mindest eine unterseitige Erhebung (9) zumindest 3
cm über die unterseitige Oberfläche (4) des Beton-
steins (1, 2) hinausragt.

9. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Betonstein (1) und/oder der zweite Betonstein (2)
zumindest zwei erste seitliche Erhebungen (10) und
zwei erste seitliche Ausnehmungen (12) aufweist
und der erste Betonstein (1) und/oder der zweite Be-
tonstein (2) zumindest zwei zweite seitliche Erhe-
bungen (11) und zwei zweite seitliche Ausnehmun-
gen (13) aufweist.

10. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Betonstein (1) und/oder der zweite Betonstein (2)
zumindest zwei unterseitige Erhebungen (9) auf-
weist.

11. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Betonstein (1) und/oder der zweite Betonstein (2)
zumindest vier unterseitige Erhebungen (9) auf-
weist, wobei die vier unterseitigen Erhebungen (9)
eine im wesentlichen geschlossene Wandung einer
Kammer (17), bevorzugt die im wesentlichen ge-
schlossene Wandung einer rechteckigen oder qua-
dratischen Kammer (17) bilden.

12. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die un-
terseitigen Erhebungen (9) beabstandet von den
Seitenflächen (5, 6, 7, 8) angeordnet sind, wobei der
Abstand der Erhebungen (9) von den Seitenflächen
(5, 6, 7, 8) bevorzugt zumindest 1 cm, besonders
bevorzugt zumindest 2 cm und insbesondere bevor-
zugt zumindest 3 cm beträgt.

13. Betonstein (1, 2) zur Verwendung in einem Boden-
belag gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che.

14. Verfahren zur Herstellung eines Bodenbelags um-
fassend die Schritte

a) Bereitstellen eines Kies/Sand-Planums in
dem mit einem Bodenbelag auszustattenden
Bereich,
b) Bereitstellen einer Vielzahl von Betonsteinen
(1, 2) wie in den Ansprüchen 1 bis 12 definiert,
c) Einbringen von Vertiefungen in das
Kies/Sand-Planum,
d) Verlegen der Betonsteine (1, 2) derart, dass
die unterseitigen Erhebungen (9) der Betonst-
eine (1, 2) in die Vertiefungen des Kies/Sand-
Planums eingreifen.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einbringen von Vertiefungen in
das Kies/Sand-Planum gemäß Schritt c) durch ein
mechanisches oder hydraulisches Eindrücken von
Vertiefungen in das Kies/Sand-Planum mit Hilfe ei-
ner Schablone erfolgt, wobei die Positionen der Ver-
tiefungen durch die Schablone festgelegt werden
oder
das Einbringen von Vertiefungen in das Kies/Sand-
Planum gemäß Schritt c) durch Auflegen einer Ma-
trize auf das Kies/Sand-Planum, anschließendem
Verdichten des Kies/Sand-Planums und nachfol-
gendem Entfernen der Matrize erfolgt, wobei die Po-
sitionen der Vertiefungen durch die Matrize festge-
legt werden.
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